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Im mindeſten darauf ankommt, daſs das ind ereits mit dem Geſammt⸗
inhalte der „unterſcheidenden Glaubenslehren“ eékannt geworden iſt,
ſondern daſs CS auf Feſtſtellung des llens des Vaters ankommt,
der dadurch ſich ekundet, daſs dem Kinde einen beſtimmten Con⸗-
feſſionellen Unterricht mit Inbegriff der unterſcheidenden aubens⸗
lehren hat ertheilen laſſen Demnach genügt, daſs dieſer confeſſionelle
Religions⸗Unterricht begonnen hat Daſs eS ich Um den „Haupt
unterricht mit Q.  nbegriff der unterſcheidenden Glaubenslehren“ handelt,
hat eventuell der Geiſtliche der Hand des eingehaltenen Lehrplanes
nachzuweiſen Im allgemeinen iſt zu agen, daſs für den katholiſchen
Religions⸗Unterricht mn Anbetracht ſeiner Concreten Geſtaltung und
des reben nach einer ununterbrochenen praktiſchen Religionsübung
dieſes geſetzliche equiſi ereits recht früh vorhanden iſt Die chre

der Tradition, von der Werkthätigkeit des Glaubens, von der
Erbſünde, von der tellvertretenden Genugthuung Chriſti, von der
heiligen katholiſchen E, von den Merkmalen der wahren 2
der Gemeinſchaft der eiligen, der Unterricht von der Taufgnade, die
praktiſche ebung der verſtändnisvollen Theilnahme heiligen Meſs⸗
opfer, das Ave⸗Maria⸗Gebet, die Gebete den eiligen, der nter
richt ber den Gebrauch der Sacramentalien, die ruhe Ablegung der
erſten heiligen Beichte: alles das nthält eine reiche Fülle von
Unterricht und Uebung In den „Unterſcheidenden Glaubenslehren,“
daſs eS dem katholiſchen Seelſorger nicht chwer fallen wird, dem
Vormundſchaftsgerichte die Erfüllung des Erforderniſſes des a)
ſchon bald nach dem Beginne des Unterrichtes nachzuweiſen. Schon
In der Unterſtufe erſtes und zweites Schuljahr) Iommen an unter
ſcheidenden Lehren und ebungen vor: die ehre von dem ſtellver⸗
tretenden Leiden Chriſti, von Einſetzung des heiligſten Altars
ſacramentes, die Kirchengebote, ſieben Sacramente, Kreuzzeichen,
Ave Maria, Engel des errn, (be FJum Schutzengel, Unterricht
von den Feſten des Kir
heiligen Meſſe

das Abſtinenzgebot, Beſuch der

Erziehung der einzelnen Kinder In verſchiedenen Confeſſionen.
Nach der Verordnung hat der Qter das Recht, jedem

ehelichen Kinde eine beſtimmte confeſſionelle religiöſe Erziehung 3u
geben Deshalb kann bL verſchiedene Kinder In verſchiedenen
Confeſſionen erziehen laſſen nach eigenem Gutdünken. Es en  E

die rage, ob der ater dieſe Beſtimmung II einer auch nach
ſeinem ode rechtskräftigen Weiſe treffen kann. Genauer iſt die
Frage dahin zu formulieren, ob der Qater entweder vor ſeinem
perſönlichen Gerichte giltig erklären kann: auch nach meinem ode ſollen
(3 meine Ohne katholiſch, meine Töchter utheri werden,
oder ob, enn die Geſchlechter 3u Lebzeiten des Vaters verſchiedenen
Religions Unterricht erhielten, dieſer nach ſeinem ode gema
fortzuſetzen und auch für ſpäter ſchu

ichtig werdende Kinder maß⸗
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der Ver⸗gebend iſt Dieſe Frage iſt verneinen.) Der
ordnung beſtimmt allerdings, daſs „nach des Vaters ode die religiöſe
Erziehung der Kinder ſo fortgeſetzt werden muſs, wie ES dem vom
ater ernſtlich und fortwährend gehegten Willen gemäß 14 Allein
dieſe allgemeine Norm nde Im und 85 eine genaue und eng
umſchriebene Auslegung nd Modificierung. An erſter Stelle wird
eine geſetzliche Vermuthung für den Willen des Vaters feſtgeſetzt:
ſämmtliche eheliche Kinder, Söhne wie Töchter, folgen der Confeſſion
des Vaters Dann ſtatuiert zwei einzige Ausnahmen („lediglich 11.0
nämlich

die Im Geſetze formulierte Erklärung vor Gericht, daſs
Er „ſeine Kinder In der Religion der Mutter wiſſen wolle,“

die gleichfalls beſchriebene daſs „dem
einzigen oder den mehreren ereits ſchulfähigen Kindern den Haupt⸗
unterricht In der Religion immer nur durch Geiſtliche der anderen

hat ertheilen laſſen
Eine Verſchiedenheit der confeſſionellen Erziehung iſt nirgends

vorgeſehen und mit dem Motive des Geſetzes, „die Verewigung
einer immer nachtheiligen Religions⸗Ungleichheit der Geſchwiſter vor

übeugen“, ImR Widerſpruch. Hat demnach der Qater C Lebzeiten
Verſchiedenheit der Confeſſion eingeführt, ſo wird nach ſeinem ode
die geſetzliche Vermuthung des eintreten und einzig die Religion
des Vaters maßgebend ſein

Hier ſei auch emerkt, daſs Verträge, Eide, notariell beglaubigte
Tkunden, Taufe der Kinder In der anderen und ſonſtige
concludente atſachen nach dem ode des Vaters von keinerlei
Bedeutung ſind, die Erziehung In der mütterlichen Confeſſion
3u ſichern Wohl aber ſind (te dieſer Art imſtande, die nach
gegebene gerichtliche Erklärung wieder aufzuheben. (Siehe oben III.)

Der Schulbeſuch.
Wenn Eein Kind nach Maßgabe des Geſetzes in einer beſtimmten

Confeſſion Religions⸗Unterricht erhalten muſs, ſo iſt QAmi nicht
angeordnet, daſs S auch die dieſer Confeſſion beſuchen
muſs Das Kammergericht hat durch Beſchluſs vom März 1885)
als rundſatz ausgeſprochen: „Das Eſe verlangt nicht Ausſchluſs
der Kinder Aus Schulen anderer Confeſſion, wie das Eſcri des
Cultusminiſters vom April 1876 richtig bemerkt, ondern AuUL Er⸗
eilung des Religions-Unterrichtes In der Confeſſion des Vaters.“

le die Erörterung Stegemanns im euen Magazin für hannover'ſches
Recht, Band, Braun hingegen verſucht den. Beweis, daſs nach dem
ode des Vaters bei ſolchen Kindern, eren unterſcheidender Religions⸗Unterricht
bei Lebzeiten des Vaters bereits egonnen hat, das Geſetz nicht die arte Be⸗
ſtimmung treffen wolle, daſs bei Nichtvorhandenſein der Ausnahmefälle ) und
ein Wechſel der Confeſſion auch bei dieſen Kindern eintreten ſolle eitſchri für

R., an III, 297 2) Johow und Küntzel, V. Band, 59.


